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Todesfallvorsorge durch Testament und Ehevertrag. In die durch ge-
legentliche Vorträge fortgeführte Reihe der Berufsbilder gehört der mit
grossem Interesse aufgenommene Vortrag der Aerztin Fr. Dr. Hösli-
Kohberg.

Wie bisher wurde auch im Jahr 1965 zu allen Veranstaltungen durch
die „Staatsbürgerin" eingeladen, insgesamt sind 9 Hefte erschienen. Die
„Staatsbürgerin" erfreut sich als Dokumentationsblatt grosser Beliebt-
heit auch ausserhalb des Mitgliederkreises unserer Sektion.

Im Jahre 1965 verzeichnen wir 57 Eintritte neuer Mitglieder und
28 Austritte, letztere begründet durch vorgerücktes Alter, Wegzug und
T od. Die Eintritte verdanken wir zum grossen Teil den Bemühungen,
unseres Vorstandsmitgliedes Frau E. Schaffner. Per 31. Dezember 1965
zählen wir 559 Mitglieder und 5 Kollektivmitglieder.

Durch den Tod wurden uns im Jahr 1965 9 langjährige, treue
Mitglieder entrissen. Wir werden ihnen ein treues Andenken bewahren
und kondolieren den hinterlassenen Angehörigen.

Das Jahr 1965 dürfen wir als vielgestaltig und erfolgreich abschlies-
sen mit dem herzlichsten Dank an alle Mitarbeiterinnen.

Die Präsidentin: Dr. Ger/rnd F/emze/wzaran

Baselstadt : Abstimmung über das Frauenstimmrecht 24-/26. Juni
Die Vereinigung für Frauenstimmrecht teilt mit: Der Regierungs-

rat hat die Abstimmung über das kantonale Frauenstimmrecht auf den
24./26. Juni festgesetzt. Im Mai 1957 haben wir unsere Initiative für
eine gemeinsame Abstimmung von Männern und Frauen über die Ein-
führung des Frauenstimm- und -Wahlrechts bei der Staatskanzlei ein-
gereicht.

Nachdem nun der Grosse Rat am 17. Februar einem Gegenvorschlag
des Regierungsrates, das Frauenstimmrecht durch eine einfache Männer-
abstimmung direkt einzuführen, zustimmte, hat der Vorstand unseren
Vereinigung beschlossen, unsere Initiative, die mindestens zwei Urnen-
gänge verlangt hätte, zugunsten des Gegenvorschlages der Regierung
zurückzuziehen.

Das Bewusstsein, dass sich die Lage seit 1957 geändert hat (Ein-
führung des Frauenstimmrechts in der Bürgergemeinde Riehen und Basel,
in den drei Kantonen Waadt, Neuenburg und Genf) hat diesen Entschluss
erleichtert. Auch in Baselland ist seit dem 13. März der Weg zum Frauen-
Stimmrecht gebahnt. Sogar der Tessiner Entscheid, obwohl ablehnend,
zeigt deutlich die wachsenden Sympathien für das Frauenstimmrecht.

Basel-Stadt hatte 1959 (eidgenössische Abstimmung) nur noch einen
Stimmenunterschied von 2300 (17 000 Ja, 19 300 Nein). So dürfen wir
hoffen, die kommende Abstimmung werde das Frauenstimmrecht brin-
gen. Allerdings ist die Opposition nicht zu unterschätzen, war sie doch
auch im Tessin sehr rührig. Es wird also auf jeden Frauenstimmrechts-
freund ankommen. Im Vertrauen darauf, dass uns keiner von ihnen am
24./26. Juni im Stiche lässt, haben wir unsere Initiative zurückgezogen.
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